
 

Corporate Governance 

Die Deutsche Bundesregierung hat im Februar 2002 den Deutschen Corporate 
Governance Kodex verabschiedet. Dieser wurde zuletzt am 18. Juni 2009 geändert. 
Der Kodex stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung 
deutscher börsennotierter Unternehmen dar und enthält international und national aner-
kannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. 
Ziel der verabschiedeten Leitlinien ist, die in Deutschland geltenden Regeln transparent 
zu machen, um so das Vertrauen der internationalen Anleger, der Kunden, der Mit-
arbeiter und der Öffentlichkeit in die Unternehmensleitung deutscher Gesellschaften zu 
stärken. 

Erklärung nach § 161 Aktiengesetz 

"Vorstand und Aufsichtsrat der Nucletron Electronic AG erklären, dass den Verhaltens-
empfehlungen der von der Deutschen Bundesregierung eingesetzten Kodex 
Kommission zur Unternehmensleitung und Unternehmensüberwachung nicht entspro-
chen wurde und nicht entsprochen werden soll, weil die Vorteile für die Aktionäre und 
die Gesellschaft bei Befolgung des Kodex in seiner Gesamtheit, angesichts der 
Größenordnung und der Struktur der Gesellschaft, in keiner angemessenen Relation zu 
den Kosten stehen, die mit den erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen verbun-
den sind. Das Unternehmen ist sich der Bedeutung einer einheitlichen Corporate 
Governance bewusst, und wird prüfen, welche der Empfehlungen auf das Unternehmen 
zutreffen um diese innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens umzusetzen." 

München, den 22. März 2010 
 
 
gezeichnet 
Bernd Luft 
Vorsitzender des Vorstands 

 gezeichnet 
Dr. Dirk Wolfertz 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
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